
DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 15.11.2000L 288/6

VERORDNUNG (EG) Nr. 2494/2000 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 7. November 2000

über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und
anderer Wälder in Entwicklungsländern

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 175 und 179,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 27. Juli 2000
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Wälder haben sehr unterschiedliche Funktionen und
Werte für die Menschheit und können zur Verwirkli-
chung der entwicklungs- und umweltpolitischen Ziele
der Gemeinschaft wie Bekämpfung der Armut, nachhal-
tige wirtschaftliche und soziale Entwicklung und
Umweltschutz beitragen.

(2) Das Europäische Parlament hat in zahlreichen Entschlie-
ßungen seiner Sorge über die Zerstörung der Wälder
und die Folgen für die von ihnen abhängige Bevölke-
rung, insbesondere die indigenen Völker, Ausdruck
gegeben.

(3) Im Anschluss an die Aufforderung des Europäischen
Parlaments in seiner Entschließung zur Strategie der
Europäischen Union für den Forstsektor (4) hat die
Kommission eine Mitteilung über das Vorgehen der
Gemeinschaft im Bereich „Wälder und Entwicklung“
angenommen, in der eine Strategie für Maßnahmen der
Gemeinschaft für die Erhaltung und nachhaltige Bewirt-
schaftung von Wäldern in Entwicklungsländern
entwickelt wird.

(4) Diese Strategie soll dem umfassenderen Ziel der Gemein-
schaft Rechnung tragen, die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der Wälder unabhängig davon zu fördern, in
welcher geografischen oder klimatischen Zone sie sich
befinden.

(5) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten haben die
Erklärung von Rio und das Aktionsprogramm der
Agenda 21 unterzeichnet und sich zur Durchsetzung der
Resolution der Sondertagung der Generalversammlung
der Vereinten Nationen (UNGASS) „Programm zur
weiteren Umsetzung der Agenda 21“ verpflichtet.

(6) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind der
Welthandelsorganisation und multilateralen Umwelt-
übereinkommen, insbesondere dem Übereinkommen
über die biologische Vielfalt, dem Rahmenüberein-
kommen über Klimaänderungen und dem Überein-
kommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, beige-
treten; sie haben sich damit verpflichtet, den gemein-
samen Verantwortlichkeiten Rechnung zu tragen, die
Industrieländer und Entwicklungsländer in diesen Berei-
chen in unterschiedlicher Weise übernehmen müssen.

(7) Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat auf
ihrer Sondertagung 1997 die im Rahmen des Intergo-
vernmental Panel on Forests (IPF) formulierten Aktions-
vorschläge angenommen; die Gemeinschaft und ihre
Mitgliedstaaten haben sich ohne Einschränkung zur
Verwirklichung dieser Vorschläge verpflichtet.

(8) Durch die bis 31. Dezember 1999 geltende Verordnung
(EG) Nr. 3062/95 des Rates vom 20. Dezember 1995
über Maßnahmen im Bereich der Tropenwälder (5)
wurde ein Rahmen für die Hilfe der Gemeinschaft in
diesem Bereich geschaffen. Die bei der Durchführung der
Verordnung (EG) Nr. 3062/95 gesammelten Erfahrungen
sollten in der vorliegenden Verordnung berücksichtigt
werden.

(9) In seiner Entschließung vom 30. November 1998 hat
der Rat die Rolle der indigenen Völker für die Umwelt,
insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung und nachhal-
tige Nutzung der Wälder in den Entwicklungsländern,
anerkannt.

(10) Die Finanzinstrumente, über die die Gemeinschaft
derzeit für die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung
der Wälder verfügt, sollten ergänzt werden.

(11) Zur Finanzierung der in dieser Verordnung vorgese-
henen Maßnahmen sind entsprechende Vorkehrungen
zu treffen. Bedeutende finanzielle Mittel sind erforder-
lich, um einen wesentlichen Beitrag zum Schutz tropi-
scher und anderer Wälder in Entwicklungsländern zu
leisten, wenn die Abholzung zu Umweltkatastrophen
wie Überschwemmungen oder Luftverschmutzung
geführt hat oder zu führen droht.

(12) In dieser Verordnung wird für die gesamte Laufzeit des
durch sie festgelegten Programms ein Finanzrahmen
festgesetzt, der für die Haushaltsbehörde im Rahmen des
jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugs-
rahmen im Sinne der Nummer 33 der Interinstitutio-
nellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen dem
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission
über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des
Haushaltsverfahrens (6) bildet.

(1) ABl. C 87 vom 29.3.1999, S. 97, und
ABl. C 248 E vom 29.8.2000, S. 97.

(2) ABl. C 258 vom 10.9.1999, S. 13.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 1999 (ABl.

C 279 vom 1.10.1999, S. 184), Gemeinsamer Standpunkt des Rates
vom 16. Dezember 1999 (ABl. C 64 vom 6.3.2000, S. 55) und
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 14. März 2000 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen Parla-
ments vom 20. September 2000 und Beschluss des Rates vom
7. September 2000. (5) ABl. L 327 vom 30.12.1995, S. 9.

(4) ABl. C 55 vom 24.2.1997, S. 22. (6) ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1.
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(13) Es sind detaillierte Durchführungsbestimmungen festzu-
legen, insbesondere hinsichtlich der Form der
Maßnahmen, der Kooperationspartner und des
Beschlussfassungsverfahrens.

(14) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Gemeinschaft gewährt finanzielle Hilfe und sachgerechte
Beratung, um die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung
tropischer und anderer Wälder in Entwicklungsländern zu
fördern und damit den wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Aufgaben, die die Wälder auf lokaler, nationaler und
globaler Ebene zu erfüllen haben, Rechnung zu tragen.

Durch die nach dieser Verordnung gewährte Hilfe und Bera-
tung wird die Unterstützung durch andere Instrumente der
Entwicklungszusammenarbeit ergänzt und verstärkt.

Artikel 2

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „tropische und andere Wälder“ (nachstehend „Wälder“
genannt) natürliche und halbnatürliche, primäre oder sekun-
däre Ökosysteme von geschlossenen oder offenen Wäldern
in trockenen, halbtrockenen oder feuchten Klimazonen;

2. „Erhaltung“ alle Maßnahmen zum Schutz und zur Rehabili-
tation der Wälder, insbesondere Maßnahmen zum Schutz
oder zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der
ökologischen Funktionen des Waldökosystems, bei
möglichst weitgehender Sicherstellung ihres gegenwärtigen
und künftigen Nutzwertes für die Menschheit, insbesondere
die vom Waldökosystem abhängige Bevölkerung;

3. „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ die Pflege von Waldflä-
chen und ihre Nutzung in einer Art und Intensität, die ihre
biologische Vielfalt, ihre Produktivität, ihre Verjüngungsfä-
higkeit, ihre Vitalität und ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in
Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale
Funktionen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene zu
erfüllen, erhält und anderen Ökosystemen keinen Schaden
zufügt;

4. „nachhaltige Entwicklung“ die Verbesserung der Lebensqua-
lität und des Wohlergehens der jeweiligen Bevölkerung im
Rahmen der Möglichkeiten der betreffenden Ökosysteme
durch Erhaltung der natürlichen Ressourcen und der biolo-
gischen Vielfalt für die heutigen und künftigen Genera-
tionen;

5. „vom Waldökosystem abhängige Bevölkerung“ die in
Wäldern lebenden oder diese als ihren traditionellen Lebens-
raum beanspruchenden indigenen Völker sowie alle
Menschen, die in Wäldern oder deren Nähe leben und tradi-

tionell für ihren Lebensunterhalt unmittelbar und zu einem
wesentlichen Teil von Wäldern abhängen.

Artikel 3

Die gemäß dieser Verordnung durchzuführenden Maßnahmen
haben folgende Zielsetzung:

— Erhöhung des Stellenwerts der Wälder in den nationalen
Politiken und Einbeziehung der auf einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung beruhenden Politiken im Waldsektor
in die Entwicklungsplanung;

— Förderung der Erzeugung und Nutzung von Holz und
Waldnebenerzeugnissen aus nachhaltig bewirtschafteten
Ressourcen;

— Beitrag zu einer angemessenen Wertbestimmung der
Ressourcen und Leistungen des Waldes;

— Sicherstellung einer aktiven Beteiligung der vom Waldöko-
system abhängigen Bevölkerung und der lokalen Gemein-
schaften an der Entwicklung der nationalen Forstpolitik und
der Entwicklungsplanung;

— Verbesserung der Koordinierung und des Informations-
flusses zwischen den Projekten der Kommission und jenen
der Mitgliedstaaten, um die Kohärenz der Maßnahmen in
den betroffenen Regionen sicherzustellen.

Artikel 4

(1) Die gemäß dieser Verordnung durchzuführenden
Maßnahmen sollen insbesondere auf Folgendes ausgerichtet
sein:

a) die Entwicklung angemessener nationaler und internatio-
naler Politiken für den Waldsektor auf der Grundlage einer
realistischen Wertbestimmung der Wälder, unter Berück-
sichtigung der Aspekte Landnutzungsplanung, gerechter
Handel mit Walderzeugnissen aus nachhaltiger Bewirtschaf-
tung, rechtliche und steuerliche Maßnahmen, Institutions-
ausbau, Förderung des Privatsektors und Unterstützung der
vom Waldökosystem abhängigen Bevölkerung bei der selb-
ständigen Gestaltung ihrer eigenen sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Entwicklung. Dies geschieht unter Berück-
sichtigung anderer Sektorpolitiken, die Auswirkungen auf
die Wälder und auf die Interessen und Gewohnheitsrechte
der vom Waldökosystem abhängigen Bevölkerung haben;

b) die Erhaltung und Wiederaufforstung von Wäldern, die
aufgrund ihres hohen ökologischen Wertes, insbesondere
ihres Wertes für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, oder
aufgrund ihrer lokalen und globalen Auswirkungen
beispielsweise für den Schutz von Wassereinzugsgebieten,
die Verhinderung der Bodenerosion oder von Klimaände-
rungen als wichtig gelten;

c) die nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung des Waldes in
wirtschaftlichem, sozialem und ökologischem Interesse,
unter anderem mit entsprechenden Zertifizierungsregeln —
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bewirtschaf-
tungsbedingungen für kleine und große Waldgebiete — und
bei umweltverträglicher Gewinnung von Holz und Waldne-
benerzeugnissen und bei natürlicher und gesteuerter Rege-
nerierung des Waldes;(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 15.11.2000L 288/8

d) eine langfristig rentable nachhaltige Waldbewirtschaftung
durch effizientere Nutzung der Waldprodukte und durch
technische Verbesserungen im Verarbeitungsbereich des
Waldsektors, beispielsweise bei der Verarbeitung und
Vermarktung von Holz und Waldnebenerzeugnissen durch
kleine und mittlere Unternehmen, nachhaltige Verwendung
von Holz als Energiequelle sowie die Förderung von Alter-
nativen zu landwirtschaftlichen Verfahren, die auf Rodung
beruhen;

e) die Gewinnung und Nutzung von Erkenntnissen und Infor-
mationen in Bezug auf die Leistungen und Erzeugnisse des
Waldes als solide wissenschaftliche Grundlage für die unter
den Buchstaben a) bis d) genannten Maßnahmen.

(2) Förderungsfähig sind Pilotprojekte vor Ort, innovative
Programme, Studien und Forschungsarbeiten, deren Ergebnisse
nicht nur ihren jeweiligen spezifischen Zielen, sondern auch
der Entwicklung, Anpassung und besseren Umsetzung der
Forstpolitiken der Gemeinschaft und der Partnerländer dienen.

(3) Besondere Aufmerksamkeit gilt

— der Förderung eines umwelt- und sozialverantwortlichen
privaten Unternehmertums im Bereich der Verarbeitung
und Vermarktung von Walderzeugnissen im Rahmen
vereinbarter Strategien für die Entwicklung des Privatsektors
und unter Berücksichtigung der bestehenden sozialen
Systeme und Wirtschaftsaktivitäten auf der Ebene der Dorf-
gemeinschaften;

— der Förderung der unmittelbaren Mitwirkung der Kooperati-
onspartner in den Entwicklungsländern unter Gewährleis-
tung eines angemessenen Umfangs der Maßnahmen und
der Anpassung der administrativen Verfahren an die Kapa-
zität der lokalen Stellen;

— der vorherigen Information und der Einbeziehung der vom
Waldökosystem abhängigen Bevölkerung und der lokalen
Gemeinschaften in die aufgrund dieser Verordnung durch-
geführten Maßnahmen unter Berücksichtigung ihrer
Entwicklungsprioritäten sowie ihrer wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte, unter anderem durch den
Aufbau von Kapazitäten, um ihre volle Einbeziehung in alle
Beschlussfassungsprozesse sicherzustellen;

— der Nachhaltigkeit sämtlicher vorgeschlagenen Maßnahmen
auf sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ebene;

— einer angemessenen Koordinierung und einem guten Infor-
mationsfluss zwischen der Kommission und den Mitglied-
staaten, um die Kohärenz der Maßnahmen in den betrof-
fenen Regionen sicherzustellen;

— den geschlechtsspezifischen Rollen, Kenntnissen, Perspek-
tiven und Beiträgen von Frauen/Mädchen und Männern/
Jungen bei der Bewirtschaftung und Nutzung der Wälder.

(4) Die Prioritäten werden festgelegt im Einklang mit

— dem Bedarf der einzelnen Länder entsprechend den regio-
nalen und nationalen waldsektorspezifischen Entwicklungs-
und Umweltpolitiken unter Berücksichtigung nationaler
Waldwirtschaftspläne und lokaler Erfordernisse und

— den von der Kommission abgesteckten Kooperationszielen
der Gemeinschaft, wie sie in gemeinsam erarbeiteten länder-
spezifischen Strategiepapieren festgelegt sind.

(5) Vor der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen
dieser Verordnung werden Bewertungen ihrer ökologischen
und soziokulturellen Auswirkungen, einschließlich einer Bewer-
tung der Vereinbarkeit der geplanten Maßnahmen mit den
Entwicklungsprioritäten der jeweiligen vom Waldökosystem
abhängigen Bevölkerungsgruppen und lokalen Gemeinschaften,
sowie eine Analyse ihrer finanziellen und wirtschaftlichen
Durchführbarkeit vorgenommen. Ferner setzen diese
Maßnahmen einen transparenten Informationsaustausch mit
den vom Waldökosystem abhängigen Bevölkerungsgruppen
und lokalen Gemeinschaften sowie deren Unterstützung
voraus.

(6) Die Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung werden
mit nationalen und internationalen Programmen und
Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung
der Tropenwälder, insbesondere mit den im Rahmen des
IPF/IFF (Intergovernmental Panel for Forests/Intergovernmental
Forum for Forests) ausgearbeiteten Aktionsvorschlägen, koordi-
niert und können diese unterstützen.

(7) Die Maßnahmen werden, wenn dies sinnvoll ist, im
Rahmen regionaler Organisationen und internationaler Koope-
rationsprogramme durchgeführt und dienen der Entwicklung
einer globalen Politik zur Erhaltung und nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Wälder, in die sich die Gemeinschaftspolitik
einfügen kann.

Artikel 5

Zu den Kooperationspartnern, die im Rahmen dieser Verord-
nung unterstützt werden können, gehören internationale Orga-
nisationen, Staaten, Regionen und regionale Organisationen,
dezentrale Einrichtungen, öffentliche Körperschaften, private
Wirtschaftsteilnehmer und Unternehmen, Genossenschaften,
lokale Gemeinschaften, Nichtregierungsorganisationen und
repräsentative Vereinigungen der lokalen Bevölkerung, insbe-
sondere der vom Waldökosystem abhängigen Bevölkerung.

Artikel 6

(1) Mit Gemeinschaftsmitteln können Studien, technische
Hilfe, Bildungs- oder Ausbildungsmaßnahmen und andere
Dienstleistungen, Lieferungen und Arbeiten, kleine Zuschüsse
sowie Bewertungen, Rechnungsprüfungen, Evaluierungs- und
Kontrollmissionen finanziert werden. In den jährlich von der
Haushaltsbehörde festgelegten Grenzen können zugunsten der
Kommission und des Empfängers der Hilfe auch die Kosten für
technische und administrative Unterstützung getragen werden,
die im Zusammenhang mit Maßnahmen entstehen, welche
über die ständigen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
hinausgehen und sich auf die Identifizierung, die Vorbereitung,
die Verwaltung sowie die technische und finanzielle Überwa-
chung und Kontrolle von Programmen und Projekten beziehen.

Es ist sowohl die Übernahme der Investitionskosten, die sich
auf eine spezifische Maßnahme beziehen, mit Ausnahme des
Erwerbs von Immobilien, als auch der laufenden Kosten
(einschließlich Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebskos-
ten) möglich.
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Die laufenden Kosten können jedoch außer bei Bildungs-,
Ausbildungs- und Forschungsprogrammen in der Regel nur
während der Anlaufphase übernommen werden, wobei der
Betrag zu ihrer Deckung schrittweise gesenkt wird.

(2) Für jede Aktion im Rahmen der Zusammenarbeit wird
von den in Artikel 5 definierten Kooperationspartnern ein
Beitrag angefordert. Die Höhe des verlangten Beitrags hängt
von den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und der Art
der jeweiligen Maßnahme ab.

(3) Gemeinsame Finanzierungen mit anderen Geldgebern,
insbesondere mit den Mitgliedstaaten und den einschlägigen
internationalen Organisationen, sind möglich. Dabei wird eine
Koordinierung mit den Maßnahmen, die von anderen Geldge-
bern unternommen werden, angestrebt.

(4) Zur Unterstreichung des Gemeinschaftscharakters der im
Rahmen dieser Verordnung gewährten Hilfen sind die notwen-
digen Maßnahmen vorzusehen.

(5) Um die im Vertrag vorgesehenen Ziele der Kohärenz und
Komplementarität zu verwirklichen und eine optimale Effizienz
sämtlicher Maßnahmen zu gewährleisten, trifft die Kommission
im Benehmen mit den Mitgliedstaaten alle notwendigen Koor-
dinierungsmaßnahmen; dazu gehören insbesondere

a) der systematische Austausch und die systematische Analyse
von Informationen über die von der Gemeinschaft und den
Mitgliedstaaten finanzierten oder zur Finanzierung vorgese-
henen Maßnahmen;

b) die Koordinierung dieser Maßnahmen vor Ort im Rahmen
regelmäßiger Treffen und eines Informationsaustauschs
zwischen den Vertretern der Kommission und der Mitglied-
staaten in dem begünstigten Land.

(6) Im Hinblick auf eine größtmögliche Wirkung der
Maßnahmen auf globaler, nationaler und lokaler Ebene ergreift
die Kommission im Benehmen mit den Mitgliedstaaten alle
notwendigen Initiativen, um — insbesondere hinsichtlich des
Informationsaustauschs — eine ordnungsgemäße Koordinie-
rung und eine enge Zusammenarbeit mit den Kooperations-
partnern, den Geldgebern sowie anderen beteiligten internatio-
nalen Organisationen, insbesondere denen des Systems der
Vereinten Nationen, zu gewährleisten.

Artikel 7

Die Finanzhilfe gemäß dieser Verordnung wird in Form von
Zuschüssen gewährt.

Artikel 8

Der Finanzrahmen für die Durchführung dieser Verordnung
beläuft sich für den Zeitraum von 2000 bis 2006 auf 249 Mio.
EUR.

Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde inner-
halb der durch die Finanzielle Vorausschau gesetzten Grenzen
bewilligt.

Artikel 9

(1) Die Kommission ist dafür zuständig, die in dieser
Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gemäß den geltenden
Haushaltsverfahren und sonstigen Verfahren, insbesondere
denen, die in der Haushaltsordnung für den Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Gemeinschaften vorgesehen sind, zu

bewerten, über ihre Finanzierung zu entscheiden und sie zu
verwalten.

(2) Die Kommission legt alle zwei Jahre nach dem Verfahren
des Artikels 10 Absatz 2 die strategischen Leitlinien und Priori-
täten für die in den folgenden Jahren durchzuführenden
Maßnahmen fest. Sie setzt das Europäische Parlament davon in
Kenntnis.

(3) Beschlüsse über Zuschüsse von 3,5 Mio. EUR oder mehr
für im Rahmen dieser Verordnung finanzierte Einzelmaß-
nahmen werden von der Kommission nach dem Verfahren des
Artikels 10 Absatz 2 gefasst.

(4) Die Kommission unterrichtet den in Artikel 10 Absatz 1
genannten Ausschuss in einer Kurzdarstellung über alle von ihr
geplanten Beschlüsse über Zuschüsse von weniger als 3,5 Mio.
EUR für in dieser Verordnung vorgesehene Maßnahmen. Diese
Unterrichtung erfolgt spätestens eine Woche vor der Beschluss-
fassung.

(5) Die Kommission kann zusätzliche Mittelbindungen zur
Deckung absehbarer oder tatsächlich eingetretener Kostenüber-
schreitungen oder eines zusätzlichen Mittelbedarfs im Zusam-
menhang mit den Maßnahmen genehmigen, sofern die Kosten-
überschreitung oder der zusätzliche Mittelbedarf 20 % der im
Finanzierungsbeschluss ursprünglich festgesetzten Mittelbin-
dung nicht übersteigt.

(6) Alle aufgrund dieser Verordnung geschlossenen Finanzie-
rungsabkommen oder -verträge sehen vor, dass die Kommis-
sion und der Rechnungshof Kontrollen vor Ort nach den übli-
chen Verfahren durchführen können, die von der Kommission
im Rahmen der geltenden Bestimmungen, insbesondere der
Bestimmungen der Haushaltsordnung für den Gesamthaus-
haltsplan der Europäischen Gemeinschaften, festgelegt werden.

(7) Soweit über die Maßnahmen zwischen der Gemeinschaft
und dem begünstigten Land Finanzierungsabkommen
geschlossen werden, ist darin vorzusehen, dass Steuern, Zölle
oder sonstige Gebühren nicht von der Gemeinschaft finanziert
werden.

(8) Die Teilnahme an Ausschreibungen und Aufträgen steht
allen natürlichen und juristischen Personen der Mitgliedstaaten
und des begünstigten Landes zu gleichen Bedingungen offen.
Sie kann auf andere Entwicklungsländer und in ausreichend
begründeten Ausnahmefällen auch auf andere Drittländer
ausgedehnt werden.

(9) Die Lieferungen müssen ihren Ursprung in den Mitglied-
staaten, in dem begünstigten Land oder in anderen Entwick-
lungsländern haben. In begründeten Ausnahmefällen sind Liefe-
rungen mit Ursprung in anderen Ländern zulässig.

(10) Es ist besonders zu achten auf

— eine Ausrichtung der Maßnahmen auf Kosteneffizienz und
Nachhaltigkeit,

— eine klare Definition und genaue Verfolgung der Ziele und
der Leistungsindikatoren bei allen Maßnahmen.

Artikel 10

(1) Die Kommission wird von dem geografisch jeweils
zuständigen Ausschuss für Entwicklungsfragen (im Folgenden
„Ausschuss“ genannt) unterstützt.
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so finden die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG Anwendung,
wobei dessen Artikel 8 zu beachten ist.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf einen Monat festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 11

(1) Nach Ablauf eines jeden Haushaltsjahres unterbreitet die
Kommission bis zum 1. September des nächsten Jahres dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Jahresbericht, der
eine Zusammenfassung der im Laufe des Haushaltsjahres finan-
zierten Maßnahmen sowie eine Bewertung der Durchführung
dieser Verordnung während dieses Zeitraums umfasst.

Diese Zusammenfassung enthält insbesondere Angaben über
Anzahl und Art der finanzierten Maßnahmen, die Kooperati-
onspartner und die betroffenen Länder. Ferner gibt der Bericht
die Zahl der von externen Stellen durchgeführten Evaluie-
rungen spezifischer Maßnahmen an.

(2) Die Kommission nimmt regelmäßig eine Evaluierung der
von der Gemeinschaft finanzierten Maßnahmen vor, um festzu-
stellen, ob die angestrebten Ziele erreicht wurden, und um
Leitlinien zur Verbesserung der Effizienz künftiger Maßnahmen
festzulegen. Bei der Evaluierung werden die Standpunkte der
Begünstigten, einschließlich der vom Waldökosystem abhän-
gigen Bevölkerungsgruppen und der lokalen Gemeinschaften,
berücksichtigt. Die Kommission legt dem in Artikel 10 Absatz

1 genannten Ausschuss eine Zusammenfassung der durchge-
führten Evaluierungen vor. Die Evaluierungsberichte werden
den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament und
sonstigen Interessenten zur Verfügung gestellt.

(3) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten späte-
stens einen Monat nach ihrem Beschluss über die gebilligten
Maßnahmen unter Angabe ihrer Kosten, ihrer Art, der betrof-
fenen Länder und der Kooperationspartner.

(4) Es wird ein Finanzierungsleitfaden mit den Leitlinien und
Kriterien für die Auswahl der Maßnahmen veröffentlicht und
von den Dienststellen der Kommission sowie deren Delega-
tionen in den betroffenen Ländern an die Interessenten verteilt.

Artikel 12

(1) Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2006.

(2) Vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung unter-
breitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem
Rat eine Gesamtevaluierung der von der Gemeinschaft gemäß
dieser Verordnung innerhalb des Gesamtrahmens ihrer
Entwicklungszusammenarbeit finanzierten Maßnahmen
zusammen mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen in Bezug
auf diese Verordnung, einschließlich ihrer eventuellen Ände-
rung oder Aufhebung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 7. November 2000.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Im Namen des Rates

Der Präsident

L. FABIUS


